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widerte, es sei ,,ein Blödsinn': den Bus nach Abschluss
der Einbauarbeiten wieder zurück nach S zur Kl zu

bringen. Für den Prokuristen der Kl war denkbar, dass
der Bekl den Bus bereits in K übernimmt. Er machte

dies aber davon abhängig, dass mit dem Zeitpunkt der
Verbringung des Busses durch die Kl zur NI die Gefahr
auf den Bekl übergeht. Diesfalls wäre K als Verbrin-
gungsort anzusehen.

[Erläuterung der Bedeutung der Änderung des
Leistungsorts durch den Verkäufer]
Der Prokurist der Kl erklärte dem Bekl bei diesem Te-

lefonat auch, was dieser Gefahrenübergang zu bedeu-
ten habe. Er teilte ihm mit, dass ab jenem Zeitpunkt, in
dem der Bus von der Kl bei der NI abgestellt werde, die
Kl mit dem Fahrzeug ,,nichts mehr zu tun" habe und
diese auch keine Haftung mehr treffe. Der Bekl war mit
dieser Vorgehensweise einverstanden. Demnach sollte
er den Bus bei der NI abholen. Zu diesem Zeitpunkt
wusste der Prokurist der Kl noch nicht, dass zwar der

Einbau der T-Bremse, nicht aber die Parametrierung
(Abstimmung der Bussoftware mit der Software der
T-Bremse) durch die NI durchgeführt wird.

Fahrzeug auf seinen Namen den Abschluss eines Kas-
koVersVertrags. Am 6. 7. 2012 wurde ihm von der
Vers die vorläufige Deckung zugesagt.

[Einbau der T-Bremse bei der Nl und Überstellung
des Busses an die Vertragswerkstätte zur
Parametrierungl
Am 5. 7. 2012 überstellte die Kl den Bus zur NI nach K.

Dort wurde das T-Bremssystem am 6. 7. 2012 einge-
baut. Anschließend wurde der Bus noch am selben

Tag zur Vertragswerkstätte nach Ki überstellt, um die
Parametrierung vorzunehmen. Diese Arbei-
ten waren für den 9. 7. 2012 geplant. rAu:swirkungen einer mehr-

fachen Leistungsortabän-
derung auf die gesetzl Ge-
fahrtragungsregeln.

[Beschädigung des Busses durch ein
Hagelunwetter nach Überstellung an
Vertragswerkstätte, aber vor
Parametrierung]
Am 8. 7. 2012 wurde der bei der Vertragswerkstätte in
Ki abgestellte Bus im Zug eines Hagelunwetters be-
schädigt. Anschließend kam es zwischen den Streittei-
len zu Differenzen, wer für die Folgen des Hagelscha-
dens einzustehen habe.

J

[Zusätzliches Erfordernis der Parametrierung
durch eine Werkstätte]
Die Kl setzte die NI von der getroffenen Vereinbarung
in Kenntnis; diese war damit aber nicht einverstanden,

weil die Parametrierung noch von einer Vertragswerk-
stätte des Busherstellers in Ki vorzunehmen wäre. Da-

rauföin vereinbarte der Prokurist der Kl mit dieser

Werkstätte einen Termin für die Parametrierung am
9. 7. 2012 und teilte dem dort Verantwortlichen auch

mit, dass der Bekl den Bus dort abholen werde.

[Abermalige einvernehmliche Änderung des
Leistungsorts von der Nl zur Vertragswerkstätte]
Darauföin rief der Prokurist den Bekl an und teilte ihm

mit, dass sich der Abholort des Fahrzeugs ändere: Der
Bus sei nicht bei der NI, sondern bei der Vertragswerk-
stätte in Ki abzuholen. Sonst wurde bei diesem Ge-

spräch nichts, insb auch nicht über die ursprüngliche
Vereinbarung, dass die Gefahr mit Verbringung des
Busses zur NI an den Bekl übergehe, gesprochen. Der
Bekl war mit der Abholung des Fahrzeugs in Ki einver-
standen.

[Parametrierung für Funktion der T-Bremse
erforderlich]
Es hatte dem ausdrücklichen Wunsch des Bekl ent-

sprochen, ein T-Bremssystem in den Bus einzubauen.
In den zwischen den Streitteilen vereinbarten Kauf-

preis war das T-Bremssystem mit einem Preis von etwa
€ 4.900,- inkludiert. Ohne die vorgesehene Paramet-
rierung funktioniert die T-Bremse ebenso wenig wie
das ESP, der ABS-Regefüorgang und die Tempomatab-
schaltung.

[Anmeldung des BusSeS durch den Bekl und
Erteilung einer vorläufigen Deckung durch dieäufigi

BekllKaskoVers an den

Bereits am 28. 6. 2012 meldete der Bekl den Bus auf

seinen Namen an. Anfang Juli beantragte er für dieses

[Durch Hagelunwetter wirtschaftlicher
Totalschaden am Bus]
Am 11. 7. 2012 erstatteten sowohl die Kl als auch der

Bekl bei der KaskoVers, die für den Bus die vorläufige
Deckung zugesagt hatte, eine Schadensmeldung. Aus
einem darauföin von der KaskoVers in Auftrag gege-
benen Gutachten ergab sich, dass durch das Hageler-
eignis am Bus ein wirtschaftlicher Totalschaden einge-
treten sei. Aufgrund des Gutachtens bot die KaskoVers
dem Bekl eine Entschädigungssumme von € 35.138,25
an (Wiederbeschaffungswert abzgl Restwert abzgl
Selbstbehalt).

[Kaufpreisverlangen der Kl gegen den Bekl in vollerIKaufpi
Höhe]
Die Kl vertrat die Auffassung, dass das Fahrzeug be-
reits an den BeU übergeben worden sei und er sich
dieses daher in Ki abholen könne. Zwischen den Streit-

teilen war eine Anzahlung von € 14.600,- netto
(€ 17.520,- inkl USt) vereinbart. Diesen Betrag stellte
die Kl dem Bekl am 28. 6. 2012 in Rechnung. Als Zah-
lungsziel war ,,fällig bei Erhalt" angeführt. Die Rech-
nung ging dem Bekl frühestens am 5. 7. 2012 zu. Nach-
dem die Leasingfirma die ursprünglich vorgesehene Fi-
nanzierung mangels vom Bekl zur Verfügung gestellter
Unterlagen abgelehnt hatte, stellte die Kl den gesamten
seinerzeit vereinbarten Kaufpreis von € 73.000,- netto
(€ 87.600,- inkl USt) in Rechnung. Diese Rechnung
wurde am 19. 7. 2012 zur Post gegeben und kam
dem Bekl frühestens am 23. 7. 2012 zu.

[Abholung des Busses zum Preis von € 35.000,-
durch den Bekll
Da der Bekl dringend einen Bus benötigte, nahm er mit
der Kl Kontakt auf und teilte mit, er sei bereit, den be-

schädigten Bus, der für ihn € 35.000,- wert sei, um
diesen Preis abzuholen. Dagegen hatte die Kl grds
nichts einzuwenden, betonte ;aber, dass die Sache damit

noch nicht endgültig erledigt sei. Für den Bekl war klar,
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Anmerkung:
Wer im Leben entgegenkommend ist, dem fällt das mit-
unter auf den Kopf. Der vorliegende Fall ist dafür eine
eindrucksvolle Belegstelle: Vereinbart war die Abholung
eines Busses durch den Käufer am Sitz des Verkäufers in

S. Da der Bus aber noch nicht in vertragsgemäßem Zu-
stand war, musste er vom Verkäufer noch woandershin

gebracht werden. Nach dem ursprünglichen Vertrag wäre
es Sache des Verkäufers gewesen, den Bus nach dem Ein-
bau der speziellen Bremse auch wieder zurückzubringen,
um ihn an seinem Sitz dem Käufer zu übergeben. Den
Weg zurück wollte der Käufer dem Verkäufer ersparen
und war bereit, den Bus beim Dritten abzuholen. Dass
es letztendlich ein Vierter war, ist eine Nuance des Sach-

verhalts, ändert aber am grundsätzlichen Problem nichts.
Und nun kommt es auf die Einzelheiten an, was

zwischen den Parteien besprochen wurde. Der Käufer
meinte, es sei unangemessen (,,ein Blödsinn"), den Bus
nach den Einbauarbeiten bei einem Dritten wieder

nach S zu bringen; er sei bereit, ihn von dort abzuho-
len, wo die Einbauarbeiten erledigt würden. Dass er
den Bus nicht vorher in Empfang nehmen wollte, steht
wohl außer Diskussion. Der Verkäufer antwortete da-

rauf, dass mit der Verbringung zum Dritten aber die
Gefahr übergehen solle. Die Gretchenfrage im kon-
kreten Fall ist: Ist der Zeitpunkt der übergabe an
den Dritten der maßgebliche Zeitpunkt für den Ge-
fahrübergang oder erst der Zeitpunkt nach Abschluss
der Arbeiten durch den Dritten, die zum vertraglich
geschuldeten Zustand führten, worauf der Käufer ihn
von diesem in Empfang nehmen sollte.

Die Vorinstanzen haben das Begehren abgewiesen,
weil Konzentration der Gattungsschuld (noch) nicht
eingetreten sei und eine abweichende Parteienvereinba-
rung nicht in Betracht komme. Der OGH entgegnet, dass
eine Individualisierung des Leistungsgegenstands sehr
wohl stattgefunden habe; er verweist auf die Einzeltypi-
sierung, die Übermittlung der Fahrzeugdaten, die den
Käufer befähigten, das Fahrzeug auf sich zuzulassen,
und für sich eine KaskoVers abzuschließen. Somit sei

eine Stückschuld gegeben. Allein, für die Konzentration
einer ?irsprünglich vereinbarten Gattungsschuld ist das
aber noch nicht hinreichend, solange das Fahrzeug sich
nicht in dem vertraglich geschuldeten Zustand befindet.

Zutr an der Aussage des OGH ist, dass eine gegen-
über der gesetzl Gefahrtragungsregel der %'4 1048, 1064
ABGB abweichende Parteienvereinbarung möglich ist,
was die Vorinstanzen - zu Unrecht - verneint haben.

Möglicherweise ist aber bloß deren Begründung, nicht
deren Ergebnis unzutreffend. Nach 0 914 ABGB wird
man fragen müssen, wie die Vereinbarung nach der
Übung des redlichen Verkehrs zu verstehen ist. Der
Käufer ist dem Verkäufer entgegengekommen und
hat einen - für den Verkäufer mit Kosten und Mühen

verbundenen - aus der Siclit des Käufers unnötigen
Rücktransport an den Sitz des Verkäufers vermieden.
Der Verkäufer erklärte, dass er dann aber damit
,,nichts mehr zu tun" haben wolle.

Zuzugestehen ist dem OGH, dass der festgestellte
Wortla?it der Vereinbarung für das von ihm erzielte
Auslegungsergebnis spricht. Der Verkäufer soll nicht
mehr ,,haften", sobald der Bus sich beim Dritten befin-

det, der noch restliche vertraglich geschuldete Arbeiten
zu erledigen hatte. Aber ist bei einer solchen Koiistel-
lation den Parteien zu unterstellen, dass gewollt war,
dass der Käufer die Gefahr bereits zu einem Zeitpunkt
tragen soll, noch ehe der vertraglich geschuldete Zu-
stand hergestellt ist? Redliche bzw vernünftige Parteien
würden so etwas nicht vereinbaren.

Man mag entgegenhalten und darauf verweisen, dass
der Verkäufer den Käufer in concreto darüber aufgeklärt
hat, was das bedeute; und dieser womöglich nicht ver-
standen hat, worauf er sich einlässt. Mag sein. Denkbar
ist mindestens genauso gut, dass eine Vereinbarung des
Gefahrübergangs mit Abholung beim Dritten nach Her-
stellung des vertragsgemäßen Zustands gewollt war und
eine nachträgliche Belehrung des Käufers durch den
Verkäufer daran nichts mehr ändern konnte.

Die Moral von der Geschichte ist jedenfalls, dass ein
Entgegenkommen, bei dem man nicht genau abschätzen
kann, worauf man verzichtet bzw welche zusätzliche Ge-
fahr man übernimmt, besser unterbleiben sollte. Wegen
der - gerade noch rechtzeitig - abgeschlossenen Kasko-
Vers ist der Unterschied zwischen der Gefahrtragung
durch den Verkäufer und den Kä?ifer im koi'ikreten Fall

nicht so dramatisch, müsste sich doch der Käufer nach
Übernahme des Busses den Wert des Fahrzeugs in Höhe
von € 35.000,- sowie die Kaskoentschädigung in ca der
gleichen Höhe anrechnen lassen, sodass es letztlich bloß
um die Differenz zum Bruttokaufpreis von € 87.600,-
geht, somit ca € 17.600,-, wovon der Käufer noch die
USt als Vorsteuer abziehen kann. Aber für ein Entgegen-
kommen ist selbst das noch eine fühlbare Einbuße.

Christian Huber,
RIA/TH Aachen
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